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Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §56 Abs2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2010/12/0054 E 29. April 2011 RS 3

Stammrechtssatz

Eine durch die Nebenbeschäftigung bedingte Gefährdung der sachlichen und gesetzestreuen Aufgabenerfüllung muss

nicht den Grad einer aktuellen Gefährdung erreichen (Hinweis E vom 31. Jänner 2006, 2005/12/0147, wonach es auf

das tatsächliche Bestehen einer konkreten Gefahr nicht ankommt).
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